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Feststellung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nt. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten
kirchlichen Zwecken im Sinne der § 51 ff. A0 dient.

Die Körperschaft unterhält einen (einheitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts—

Q betrieb. Für diesen ergibt sich unter Berücksichtigung der Besteuerungs9renze nach § 64 Abs. 3 A0
bzw. der Freibeträge nach § 24 KStG und § 11 Abs. 1 Satz 3 GewStG keine Körperschaftsteuer und
keine Gewerbesteuer.
Etwa geleistete Vorauszahlungen werden gesondert abgerechnet.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).

Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert kirchliche Zwecke.

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätlgungen
j ZuwendungsbestätiQungen für Spenden:

Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
_ct werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ( 50 Abs. 1 EStDV)

auszustellen.
— Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet

unter https://www.formulare—bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
—

Zuwendungsbestätiungen für Mitgliedsbeiträge:
Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge—
schriebenem Vordruck ( 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbeiträ9e dürfen nur ausgestellt werden,
—_ wenn das Datum des Freistellungsbescheides nicht länger als funf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
— taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätlgungen und fehiverwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer—
begünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %‚ die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mit 15 % der Zuwendung angesetzt ( lOb Abs. 4 EStG. § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2020 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital—
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4, 7 und 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides
oder die uberlassung einer amtlich be9laubigten Kopie dieses Bescheides aus.
Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 EStG durch das depotführende Kredit— oder Finanzdienstleistungsinstitut.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichen
Geschäftsführung abhänt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt — ggf. im Rahmen einer
Außenprüfung — unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen
der Satzun9 beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnun9smäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Iätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der
Rücklagen) nachgewiesen werden ( 63 Aa).

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Konten des Finanzamts: Kreditinstitut:
88k Hannover
IBAN DE33 2500 0000 0025 0015 15 BIC MARKOEF12SO
Sparkasse Hannover

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im IBAN DEO4 2505 0180 1040 4000 10 BIC SPKHDE2HXXX
Internet unter WWW.OFD.NIEDERSACHSEN.DE
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Erläuterungen
Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob die tatsächliche Geschäftsführung den
gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
bitte — vorbehaltlich einer abweichenden Aufforderung des Finanzamtes — in 2019 für das Jahr 2018
ein. Bitte achten Sie darauf, alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen mit einzureichen.

Rechtsbehelfsbe lehrung
Die Freistellung von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann mit dem Einspruch angefochten
werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch auseschlossen. soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage. Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Iaes, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

weitere Informationen

Öffnungszeiten:

Mo.-Er. 08:30 - 12:00;Do. 14:00 — 17:00 Uhr
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